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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung
Die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH plant, im Rahmen einer Planänderung die Trassierung durch
eine Spurplananpassung im Bereich des Ostkopfs des Bahnhofs Bad Cannstatt zu ändern. Der
Bereich des Ostkopf vom Bahnhof Bad Cannstatt gehört im Rahmen des Planänderungsverfah-
rens zum Planfeststellungsabschnitt (PfA) 1.6a, da im Ostkopf Weichen geändert werden, die mit
dem PfA 1.6a planfestgestellt worden sind.

Im Rahmen dieser Schalltechnischen Stellungnahme ist zu prüfen, ob die o.a. Änderung der Tras-
sierung / Spurplananpassung Auswirkungen auf die Schalltechnische Untersuchung zum Bau-
lärm hat.

2 Bearbeitungsgrundlagen
Der durchgeführten Schalltechnischen Stellungnahme liegen die folgenden Gesetze, Richtli-
nien, Regelwerke und Planunterlagen zu Grunde:

/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz –
BImSchG) in der aktuell gültigen Fassung

/2/ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen –
vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz Nr.160 vom 01. September 1970)

/3/ Trassierungsentwurf integrierte Planung Bf. Bad Cannstatt, Darstellung der Planände-
rungen im Vergleich zur Planfeststellung, erhalten von der DB Engineering & Consulting
GmbH am 22.01.2020
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3 Auswirkungen

Die aus schalltechnischer Sicht geringfügige Änderung der Trassierung / Spurplananpassung
bewirkt eine geringfügige Verschiebung der schallemittierenden Bauarbeiten der Gleistrasse. Es
ist nicht davon auszugehen, dass diese Spurplananpassung Einfluss auf die Herstellungsweise
bzw. die eingesetzten Baumaschinen sowie auf die Dauer der Bauarbeiten hat.

Eine Überarbeitung der Schalltechnischen Untersuchung (Baulärm) Anlage 16.2 Nr. 97602 vom
16.05.2003 ist daher nicht erforderlich.

AUFGESTELLT:

Dipl.-Ing. (FH) Matthias John-Tschoeppe

GEPRÜFT:

Dipl.-Ing. Klaus Dietrich
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